
Krankheitskosten aufgrund eines Wegeunfalls sind als Werbungskosten 
abziehbar 
 
| Erleidet ein Steuerpflichtiger auf dem Weg zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte einen 
Unfall, kann er die durch den Unfall verursachten Krankheitskosten als Werbungskosten 
abziehen. Solche Krankheitskosten sind nach einer aktuellen Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs nicht mit der Entfernungspauschale abgegolten. | 
 

Sachverhalt 

Eine Arbeitnehmerin erlitt durch einen Verkehrsunfall auf dem Weg von ihrer ersten 
Tätigkeitsstätte nach Hause erhebliche Verletzungen. Sie machte die hierdurch verursachten 
Krankheitskosten, soweit sie nicht von der Berufsgenossenschaft übernommen wurden, als 
Werbungskosten bei ihren Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit geltend. Finanzamt und 
Finanzgericht ließen den Werbungskostenabzug nicht zu. Der Bundesfinanzhof sah das jedoch 
anders. 

 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beseitigung oder Linderung von Körperschäden, die 
durch einen Unfall auf einer beruflich veranlassten Fahrt zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte eingetreten sind, können als Werbungskosten abgezogen werden. Sie werden 
von der Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale nicht erfasst. 
 
Ob Unfall- und Krankheitskosten durch die Entfernungspauschale abgegolten sind, wird seit 
längerer Zeit kontrovers diskutiert. So positiv die Entscheidung auch ist, an der steuerlichen 
Behandlung von fahrzeug- und wegstreckenbezogenen Aufwendungen hat sich nichts 
geändert. So hält der Bundesfinanzhof an seiner Sichtweise, dass Reparaturaufwendungen 
infolge der Falschbetankung eines Pkw nicht neben der Entfernungspauschale als 
Werbungskosten abziehbar sind, weiter fest. 
 
Relevanz für die Praxis 
 
Die Finanzverwaltung ist hier jedoch großzügiger und berücksichtigt Aufwendungen für die 
Beseitigung von Unfallschäden bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der Fahrt zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ereignet, grundsätzlich als außergewöhnliche 
Aufwendungen neben der Entfernungspauschale. Solange dies so ist, sollten Unfallkosten als 
Werbungskosten geltend gemacht werden. Sollte das Finanzamt eine Berücksichtigung 
allerdings ablehnen, dürfte eine Überprüfung im finanzgerichtlichen Verfahren wenig Erfolg 
versprechend sein. 
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